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Erwägungen

E. 1.1
Die A.________ GmbH reichte für die Steuerperiode vom 22. November 2019 bis 31.
Dezember 2020 trotz Mahnung keine Steuererklärung ein und wurde deshalb für die Staats-
und Gemeindesteuern bzw. direkte Bundessteuer nach pflichtgemässem Ermessen
veranlagt. Die dagegen erhobenen Einsprachen wies das kantonale Steueramt am 23.
November 2022 ab. Das daraufhin angerufene Steuerrekursgericht des Kantons Zürich trat
am 18. Dezember 2024 auf die Rechtsmittel mangels Antrag und Begründung nicht ein.

E. 1.2
Gegen den Entscheid des Steuerrekursgerichts gelangte die A.________ GmbH an das
Verwaltungsgericht des Kantons Zürich. Dieses setzte eine Nachfrist zur Verbesserung an,
weil die Eingabe ungenügend begründet sei. Innert Frist reichte die A.________ GmbH
eine verbesserte Eingabe ein. Das Verwaltungsgericht erachtete diese auch als ungenügend
begründet und trat auf die Beschwerden mit Verfügung vom 7. Juli 2025 nicht ein.

E. 1.3
Mit Beschwerde vom 4. September 2025 wendet sich die A.________ GmbH an das
Bundesgericht und beantragt, es sei der steuerbare Reingewinn auf Fr. 0.- festzusetzen.

E. 2.1
Gemäss Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG haben Rechtsschriften unter anderem die Begehren und
deren Begründung zu enthalten, wobei in der Begründung in gedrängter Form darzulegen
ist, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Art. 95 ff. BGG nennen dabei die
zulässigen Rügegründe.

E. 2.2
Die Vorinstanz ist auf die Beschwerde nicht eingetreten, weil letztere den formellen
Anforderungen an die Beschwerdebegründung nicht zu genügen vermochte. Der
Streitgegenstand vor Bundesgericht beschränkt sich folglich auf das vorinstanzliche
Nichteintreten. Hierzu lässt sich der Beschwerde nichts entnehmen. Die
Beschwerdeführerin äussert sich ausschliesslich zur materiellen Rechtslage und macht
geltend, dass sie fristgerecht Einsprache erhoben und dabei den Nachweis erbracht habe,
dass die Ermessensveranlagung offensichtlich unrichtig sei. Aus der Beschwerde geht nicht
hervor, inwiefern der vorinstanzliche Nichteintretensentscheid an einem Rechtsmangel
leidet. Die Beschwerde enthält damit offensichtlich keine hinreichende Begründung; darauf
ist im vereinfachten Verfahren nicht einzutreten ( Art. 108 Abs. 1 lit. b BGG ).

E. 3



Bei diesem Verfahrensausgang sind die Gerichtskosten der Beschwerdeführerin
aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ). Eine Parteientschädigung ist nicht geschuldet ( Art. 68
Abs. 1-3 BGG ).
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